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§ 3 NO SAG 2011
Landesausspielungen mit

Glucksspielautomaten

NO SAG 2011 - NO Spielautomatengesetz 2011

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.08.2019

(1) Landesausspielungen mit Glucksspielautomaten im Sinne dieses Gesetzes sind Ausspielungen nach8 2 Abs. 3 GSpG
in ortsfesten, offentlich zuganglichen Automatensalons mit mindestens 10 und hdchstens 50 Glucksspielautomaten.

(2) Ausspielungen mit Glicksspielautomaten nach8 2 Abs. 3 GSpG liegen vor, wenn die Entscheidung Uber das
Spielergebnis nicht zentralseitig, sondern durch eine mechanische oder elektronische Vorrichtung im
Glucksspielautomaten selbst erfolgt.

(3) Das Verhaltnis von einem Glucksspielautomaten pro 1.200 Einwohner Niederosterreichs darf insgesamt nicht
Uberschritten werden. Die Einwohnerzahl bestimmt sich nach dem fur den Finanzausgleich von der Bundesanstalt
Statistik Osterreich zuletzt festgestellten und kundgemachten Ergebnis der Statistik des Bevélkerungsstandes oder der
Volkszahlung zum Stichtag 31. Oktober, wobei das zuletzt kundgemachte Ergebnis im Zeitpunkt der Erteilung einer
Bewilligung malgeblich ist.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gspg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/gspg/paragraf/2
file:///

	§ 3 NÖ SAG 2011 Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten
	NÖ SAG 2011 - NÖ Spielautomatengesetz 2011


